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Antrag der SPD-Fraktion vom 17.11.19 - Änderung der Kindertagesstättenordnung 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, den §3 Satz 1 der Kindertagesstädtenord-
nung wie folgt abzuändern: 
 

Die Kindertagesstätten stehen grundsätzlich allen Kindern, die zum Betreuungsbeginn in der 
Stadt ihren Wohnsitz (Hauptwohnung i. S. des Melderechts) haben, vom vollendeten 1. Lebens-
jahr an bis zum Schulbesuch offen. 
 
 
 

Sachdarstellung: 
 
Mit der Ergänzung - zum Betreuungsbeginn - soll festgeschrieben werden, dass, unabhängig da-
von, wann der Aufnahmeantrag gestellt wird, der Wohnsitz erst zum Betreuungsbeginn in Usingen 
sein muss. 
 




